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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Klebstoffentferner MAXIMUS

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Spezialreiniger

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

POLYTOP GmbH             (A)Firmenname:

Langenselbolder Str. 8Straße:

D-63543 NeubergOrt:

Telefon: +49-6183-80014-0 Telefax:+49-6183-80014-14

E-Mail: info@polytop.de

www.polytop.deInternet:

Zentrale    Tel. +49-6183-80014-0Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: DKS Technik GmbH

Straße: Gnadenwald 90a

Ort: A-6069 Gnadenwald

Telefon: Telefax:+43 (0) 5223 48488 DW 50

E-Mail: office@dks.at

Internet: www.dks.at

Auskunftgebender Bereich: Zentrale    Tel. +43 (0) 5223 48488

1.4. Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale Österreich  Tel. +43 (0) 1 406 43 43

Liste der Giftinformationszentren in der Bundesrepublik Deutschland s. Abschnitt 16

Weitere Angaben

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

R-Sätze:

Entzündlich.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Bei Ansammlung in tiefergelegenen oder geschlossenen Räumen besteht erhöhte Brand - und 

Explosionsgefahr. 

Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher 

Gemische möglich.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 3

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort: Achtung

Piktogramme: GHS02-GHS07
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H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille /Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

sorgen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und 

gekennzeichnet.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Aerosolbildung vermeiden.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

EU 648/2004: ---, Weitere Angaben: Glykolether, Ester
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Anteil

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWGCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

>50 %n-Butylacetat204-658-1

R10-66-67123-86-4

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066607-025-00-1

1-5 %1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether203-539-1

R10-67107-98-2

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336603-064-00-3

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Allgemeine Hinweise
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Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Nach Einatmen

Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden. 

Beschmutzte Kleidung, auch Unterwäsche, Schuhe und Strümpfe, sofort ausziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 

Erbrechen herbeiführen, wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist. 

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen .

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Kopfschmerzen. Benommenheit. Übelkeit. Schwindel. Narkosezustand. Bewusstlosigkeit.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Aktivkohle geben, um die Resorption im Magen-Darmtrakt zu reduzieren. 

Magen-Darm-Beschwerden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum. 

Löschpulver. 

Wassernebel. 

Sprühwasser. 

Kohlendioxid (CO2).

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Pyrolyseprodukte, toxisch. 

Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und 

Kellern in höherer Konzentration sammeln.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 

einsetzen. 

Kontaminiertes Löschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen. 

Produkt aus Brandbereich entfernen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Alle Zündquellen entfernen. 

Den betroffenen Bereich belüften.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

In geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. 

Den betroffenen Bereich belüften.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
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Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Aerosolbildung vermeiden. 

Den betroffenen Bereich belüften.

Hinweise zum sicheren Umgang

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und 

Kellern in höherer Konzentration sammeln.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.

Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagerungstemperatur: bis °C: 30

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

3BLagerklasse nach TRGS 510:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)1001-Methoxy-2-propanol107-98-2 370

2(I)62n-Butylacetat123-86-4 300

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol U15 mg/l b1-Methoxypropan-2-ol

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Berührung mit den Augen vermeiden. 

Den betroffenen Bereich belüften. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel 

verwenden.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: 

Butylkautschuk. (Schichtstärke: 0,5mm)

Silvershield PE/EVAL/PE (Laminat Polyethylen und Ethylen-vinylalkohol)

Ungeeignetes Material: CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). NR (Naturkautschuk, Naturlatex). 

PVC (Polyvinylchlorid).

Handschutz
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Körperschutz: nicht erforderlich.

Körperschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: hohen Konzentrationen. Handhabung größerer Mengen. 

Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140). A

Atemschutz

farblos klar

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

produktspezifischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: nicht anwendbar

Zustandsänderungen

120-128 °CSiedebeginn und Siedebereich:

26 °CFlammpunkt:

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

Explosionsgefahren

1,1 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

8,0 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

420 °CZündtemperatur:

nicht brandfördernd.

Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck:

  (bei 20 °C)

9,6 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0,88 g/cm³

Wasserlöslichkeit: 7 g/L

1,81Verteilungskoeffizient:

100%Lösemittelgehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel, stark. 

Säure, konzentriert.

Alkalien (Laugen), konzentriert.

10.5. Unverträgliche Materialien

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht geprüfte Zubereitung.
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BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

123-86-4 n-Butylacetat

RatteLD50 >8800 

mg/kg
oral

KaninchenLD50 >5000 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 >21 mg/l Ratte

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

RatteLD50 > 5000 

mg/kg

IUCLIDoral

KaninchenLD50 11000 

mg/kg

dermal

Reiz- und Ätzwirkung

schwach reizend.

Nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des 

Sicherheitsdatenblattes.

Sensibilisierende Wirkungen

nicht sensibilisierend.

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 

vorgenommen.

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen

Wirkt entfettend auf die Haut. 

Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

n-Butylacetat123-86-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 62 mg/l Leuciscus idus

Akute Algentoxizität 72 hErC50 675 mg/l Scenedesmus subspicatus

Akute Crustaceatoxizität 48 hEC50 44 mg/l Daphnia magna

1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether107-98-2

Akute Fischtoxizität 96 h IUCLIDLC50 4600 - 10000 

mg/l

Leuciscus idus

Akute Algentoxizität 72 hErC50 > 1000 mg/l Selenastrum capricornutum

Akute Crustaceatoxizität 48 h IUCLIDEC50 > 500 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Abiotischer Abbau in Luft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 

Reichert sich in Organismen nicht an.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

107-98-2 -0,4371-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

Revisions-Nr.: 1,2 Überarbeitet am: 09.02.2015 D - DE



Klebstoffentferner MAXIMUS

EG-Sicherheitsdatenblatt

Druckdatum: 01.07.2015 Seite 7 von 9

POLYTOP GmbH             (A)

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Bei sachgerechter Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind 

Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten .

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Wegen Verwertung Hersteller ansprechen. 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- 

und prozessspezifisch durchzuführen.

Abfallschlüssel Produkt

140603 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer 07 und 08); Abfälle aus 

organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen; andere Lösemittel und 

Lösemittelgemische

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle ); Verpackungen 

aus Kunststoff

150102

Wasser mit Tensidzusatz. 

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung 

wiederverwendet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN1123

BUTYLACETATE14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: F1

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Beförderungskategorie: 3

30Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN1123

BUTYLACETATE14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 3
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F1Klassifizierungscode:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN1123

BUTYL ACETATES14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

223Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

F-E, S-DEmS:

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer: UN1123

BUTYL ACETATES14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

A3Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10 L

355IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

60 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

366IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

220 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

Freigestellte Menge: E1

Passenger-LQ: Y344

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 

100

Angaben zur VOC-Richtlinie:

Zusätzliche Hinweise
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648/2004: Abschnitt 3 Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2.

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext)

10 Entzündlich.

66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem 

Stand der Kenntnis zum Überarbeitungsdatum. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den 

sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 

Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 

Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermischt oder verarbeitet wird, sind die 

Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes nicht ohne Weiteres auf das so gefertigte neue Material 

übertragbar. 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine 

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Giftinformationszentren der Bundesrepublik Deutschland (Stand Okt 2014) 

BERLIN 030/19240 (Notruf) 

BONN 0228/19240 (Notruf) 

ERFURT 0361/730 730 

FREIBURG 0761/19240 (Notruf) 

GÖTTINGEN 0551/19 240 (Notruf) 

HOMBURG 06841/19240 (Notruf) 

MAINZ 06131/19240 (Notruf) 

MÜNCHEN 089/19240 (Notruf) 

NÜRNBERG 0911/398-2451 (Notruf)

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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